Die Entwicklung der Restorative Justice aus der internationalen Perspektive
3. Die Entwicklung der Restorative Justice in Europa
3.1 Europarat

Freilich kann die formalrechtliche Unverbindlichkeit auch forderlich fiir
die Entwicklung sein. Dafiir ist der Europarat ein gutes Beispiel. In den ver-
schiedenen Straflburger Gremien und Arbeitsgruppen ldsst sich immer
wieder beobachten, wie sich die Delegierten aus den Mitgliedsldndern, dar-
unter viele Referentinnen und Referenten aus ministeriellen und parlamen-
tarischen Staben, oftmals sehr konstruktiv an der Entwicklung und Weiter-
entwicklung innovativer Ideen beteiligen und deren Aufnahme in die ent-
sprechenden offiziellen Dokumente unterstiitzen - anders als im inner-
staatlichen politischen Diskurs, wo wahlweise Regierungen, einzelne Par-
teien oder die Mehrheit in den gesetzgebenden Gremien den (Mehr-) Wert
der Restorative Justice nicht verstehen oder nicht verstehen wollen und die
Entwicklung eher bremsen oder ganz blockieren, auch und gerade in Wahl-
kampfzeiten. So hitten die vorgezogenen nationalen Wahlen in Italien das
von der ehemaligen Justizministerin Marta Cartabia, einer iiberzeugten
Verfechterin der Restorative Justice,3? initiierte Gesetz zur restorativen Neu-
orientierung des Strafrechts fast zu Fall gebracht. Es war auch ein wenig
dem Zufall geschuldet, dass das Gesetz wenige Tage vor dem Wahltag am
25. September 2022 endgiiltig verabschiedet und im Gesetzblatt veroffent-
licht worden ist,?> sodass die Neuregelungen zur giustizia riparativa gerade
noch rechtzeitig vor dem Regierungswechsel in Kraft treten konnten.

Der Europarat ist heute zweifellos der entscheidende Impulsgeber und
Motor fiir die Weiterentwicklung der Restorative Justice in Europa. Bereits
mit der Empfehlung aus dem Jahr 19993 war StrafSburg Vorreiter.3> Ergin-

32 Ministerin Cartabia, ehemalige Prisidentin des italienischen Verfassungsgerichtsho-
fes, hat auch mafigeblich die Venedig-Deklaration vom Dezember 2021 vorangetrie-
ben.

33 Die Gesetzesinderungen der Riforma Cartabia sind recht komplex und verteilen sich
iiber mehrere Gesetze. Siehe https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/09/29/r
iforma-della-giustizia-penale-cd-riforma-cartabia-approvato-il-decreto-legislativo/
[Sept. 2022].

34 Council of Europe Recommendation (99)19 on Mediation in Penal Matters, https://
wed.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059 [Sept. 2022].

35 Die Europaratsinitiativen zugunsten konsensualer Konfliktregelungsmodelle be-
schrinken sich im Ubrigen nicht alleine auf den Bereich der strafrechtlich relevanten
Konflikte. Im engen zeitlichen Zusammenhang mit der (ersten) Empfehlung zur
Mediation bei strafrechtlich relevanten Konflikten aus dem Jahr 1999 sind auch die
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zende Richtlinien vom Dezember 2007%¢ sollten zur besseren Umsetzung
der 1999er-Empfehlung beitragen. Die neu gefasste und erweiterte Empfeh-
lung vom Oktober 2018%7 und die dazu gehérenden Kommentierungen
reflektieren nunmehr den aktuellen Erkenntnisstand aus Wissenschaft und
Praxis fiir ein zeitgeméfles und fachgerechtes Konzept, wie es auch vom
deutschen Servicebiiro und dem European Forum vertreten wird. Zwei
besonders wesentliche Anderungen sind zum einen die konzeptionelle Er-
weiterung,* die auch in dem gednderten Titel — Restorative Justice anstelle
von Mediation in Strafsachen - zum Ausdruck kommt, und zum anderen
der universelle Ansatz der Restorative Justice. Danach sollen restorative
Angebote sachlich und zeitlich mdéglichst unbegrenzt zum Einsatz kom-
men kénnen, und zwar unabhéngig von der strafrechtlichen Einordnung
des zugrundliegenden Geschehens*® und unabhingig von dem justiziellen
Verfahrensgang (Einstellung, Anklage, Durchfithrung eines Gerichtsverfah-
rens, dessen Ausgang und formliches Ende).*! Noch ein weiterer Aspekt
wird in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben: Die in vielen
Landern nach wie vor iibliche (biirokratische) Einbettung des Ausgleichs-
verfahrens in einen amtlichen Zuweisungsvorgang — sei es durch Polizei,
Staatsanwaltschaft oder Gericht — wird ebenfalls als eigentlich sachwidri-
ge Beschrinkung betrachtet, die dem universellen Ansatz der Restorative

Recommendation Rec(98)1 on Family Mediation, die Recommendation Rec(2001)9
on Alternatives to Litigation Between Administrative Authorities and Private Parties
sowie die Recommendation Rec(2002)10 on Mediation in Civil Matters entstanden.

36 Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation Concerning
Mediation in Penal Matters, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223865&Site=DGl
-CEPE]J [Sept. 2022].

37 Council of Europe Recommendation CM/Rec(2018)8 Concerning Restorative Jus-
tice in Criminal Matters, https://rm.coe.int/09000016808e35f3 [Sept. 2022]. Eine
deutschsprachige Zusammenfassung bei Staiger 2019.

38 Commentary to Recommendation CM/Rec(2018)8 Concerning Restorative Jus-
tice in Criminal Matters, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Objec-
tId=09000016808cdc8a [Sept. 2022].

39 Recommendation (2018)8, Regel Nr.5 verweist exemplarisch auf den Téter-Opfer-
Ausgleich (Victim-Offender Mediation), Mediation, Conferencing (respektive Family
Group Conferencing), Sentencing Circles und Peacemaking Circles (Friedenszirkel).

40 Vgl. Recommendation (2018)8, Regel 18. In strafrechtlichen Kategorien wiirde man
vom "All-crime-Prinzip" sprechen. Abweichend hiervon sind restorative Angebote in
manchen Landern bei bestimmten Delikten, z.B. hduslicher Gewalt, oder bei Verbre-
chenstatbestinden generell ausgeschlossen, mitunter ist der Einsatz auf Taten von
Kindern und Jugendlichen beschrankt oder auf Falle mit Taterinnen und Tétern oh-
ne Vorstrafen. Ausfiihrlicher hierzu Kilchling 2019, 5 ft.

41 Recommendation (2018)8, Regeln 6 und 19.
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Justice*? zuwiderlauft. Spatestens beim zeitlich nachgelagerten Einsatz im
Vollstreckungsstadium - insbesondere im Strafvollzug®® - ist fiir eine sol-
che administrative Zuweisungslosung ohnehin meist kein Raum mehr.
Hier ist bereits heute die aktive Nachfrage durch die Beteiligten essenzi-
ell. Die Europiischen Strafvollzugsgrundsétze benennen Restorative Justice
ebenfalls explizit als vorzugswiirdige Behandlungsmafinahme.** Dies wird
in den aktuellen Empfehlungen noch weiter spezifiziert; dort wird der
Einsatz auch bei gefingnisinternen Konflikten, etwa zwischen Gefangenen
bzw. Gefangenen und Gefingnispersonal, empfohlen.*>

Diese Ausdehnung der restorativen Angebote auf das Stadium nach
Ende des Gerichtsverfahrens — "Mediation post sententiam™¢ — und den
Strafvollzug — "Mediation intra muros™ - ist eine konsequente Weiterent-
wicklung und eine notwendige Ergénzung zu den bereits bestehenden und
praktizierten*® Einsatzmoglichkeiten. Sie erschliefft der Praxis ein neues
Fallspektrum, das charakterisiert ist durch Fille schwerer und schwerster
Kriminalitdt, mitunter problematische Taterpersonlichkeiten und die Be-
troffenheit besonders vulnerabler Opfer, zu denen insbesondere Angehéri-
ge als indirekte Opfer zu zdhlen sind. Der Strafvollzug kann hier einen
geschiitzten (dufleren) Rahmen bieten, in dem sich die Betroffenen sicher
fuhlen konnen.* Gerade Opfer schwerer Straftaten konnen von der Teil-
nahme an Restorative Justice potenziell besonders profitieren; das konkrete
Ergebnis kann dann sogar nachrangig sein.>® In der neueren Literatur fin-
den sich zahlreiche empirische Belege, die den Wert des universellen Ansat-
zes untermauern.” Die Erfahrungen mit dem opferorientierten Ausgleichs-

42 Recommendation (2018)8, Regel 6, letzter Satz.

43 Die Bedeutung restorativer Angebote im Vollstreckungs- bzw. Vollzugsstadium wird
bereits in den Richtlinien fiir eine bessere Umsetzung der 1999er-Empfehlungen be-
sonders hervorgehoben; vgl. Guidelines for a Better Implementation of the Existing
Recommendation Concerning Mediation in Penal Matters, aaO.

44 Council of Europe, Recommendation Rec(2006)2-rev on the European Prison Rules,
Regel 103.7: https://rm.coe.int/09000016809ee581 [Sept. 2022].

45 Recommendation (2018)8, Regel 61.

46 Barona Vilar 2015.

47 Van Garsse 2014, 19.

48 Die Mehrzahl der Anwendungen findet in vielen Landern nach wie vor im vorprozes-
sualen Stadium im Rahmen der Diversion statt, was den Zugang bei Fillen schwerer
Kriminalitat faktisch weitgehend ausschliefit.

49 Ausfiihrlicher dazu Kilchling 2017.

50 Siehe Van Camp 2014, 62 ff. (mit zahlreichen Beispielen).

51 Zum Beispiel Strang 2002; Shermann & Strang 2007; Shapland et al. 2011; Van
Camp & Wemmers 2011; Van Camp 2014; Fallbeispiele aus der Gefangnispraxis bei
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programm in Thames Valley>? haben gezeigt, dass dort die Nachfrage von
Opfern sogar hoher ist als die Mitwirkungsbereitschaft der Gefangenen.
Aus der fachlichen Perspektive erscheint der professionell® durchgefiihrte
Tatausgleich aus heutiger Sicht als eine wertvolle Ressource, deren Poten-
zial umso mehr zum Tragen kommen kann, je schwerer die Tatfolgen
fiir die Opfer sind. Man kann mit guten Griinden sogar dafiir pladieren,
dass sich das Angebot schwerpunktmiflig besonders auf Fille mit schwer
betroffenen Opfern konzentrieren sollte.

Schliefllich wird in der Empfehlung von 2018 die Notwendigkeit eines
flichendeckenden Angebots betont, um einen effektiven Zugang aller Be-
troffenen (tater- und opferseitig) zu ermdéglichen.>* Zugang bedeutet frei-
lich, dass potenziell interessierte Personen die vorhandenen Angebote auch
tatsdchlich in Anspruch nehmen kénnen. Im Kommentar zur Empfehlung
heifdt es dazu ganz konkret:

[...] victims and offenders should be able to access restorative justice at
any time which is suitable for them.>

Das ist in vielen Landern - auch in Deutschland - nach wie vor mehr Uto-
pie denn Wirklichkeit.®® Um den selbstbestimmten Zugang unter den gege-
benen rechtlichen und biirokratischen Rahmenbedingungen innerhalb und
auflerhalb der Strafjustiz tatsichlich realisieren zu kdnnen, bedarf es der
weiteren rechtlichen Aufwertung der Restorative Justice durch ein formales
Recht auf Zugang. Dabei geht es um viel mehr als die praktische Frage nach
der Zuginglichkeit. Es geht im Kern um ein Initiativrecht, mit dem die
Betroffenen, Téter und/oder (!) Opfer, die Durchfithrung eines Tat- bzw.
Téter-Opfer-Ausgleichs oder eines anderen restorativen Konfliktregelungs-
angebotes proaktiv anstoflen konnen - auch ohne eine staatsanwaltliche
oder sonstige amtliche Zuweisung. Dass ein solches Recht noch fast nir-

Barabds et al. 2012; Buntinx 2015; Emerson 2015; Kilchling 2017; zusammenfassender
Uberblick auch bei Hartmann 2019.

52 Wager & Wager 2015.

53 Den professionellen Standards ist ein ganzer Abschnitt der Empfehlungen gewidmet,
vgl. Recommendation (2018)8, Regeln 36 - 53.

54 Recommendation (2018)8, Regeln 18 und 19.

55 Commentary to Recommendation (2018)8, aaO., zu Regel 6.

56 Im europdischen Vergleich ist dieses Konzept bislang am ehesten in Belgien reali-
siert; vgl. Van Camp & De Souter 2012; Aertsen 2015.
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gendwo®’ existiert, beriihrt das Freiwilligkeitsversprechen der Restorative
Justice, und damit nicht weniger als eines ihrer programmatischen Kernele-
mente.”® Wenn man die aktuelle Praxis wortlich ndhme, wire eigentlich
bereits der Begriff der Zuweisung mit all seinen inhédrenten Konnotationen
ein Widerspruch zu dem mit dem restorativen Freiwilligkeitskonzept eng
verbundenen Element der Autonomie der Beteiligten.

Ein solches Recht auf Restorative Justice wird nun erstmals in der Vene-
dig-Deklaration des Komitees der Justizministerinnen und -minister des
Europarates vom Dezember 2021°° postuliert. Eine der programmatischen
Kernaussagen in dem einstimmig angenommenen Dokument lautet:

A right to access to appropriate restorative justice services for all the
interested parties, if they freely consent, should be a goal of the national
authorities.

Damit erweist sich der Europarat ein weiteres Mal als wichtiger Impuls-
geber in Europa. Die Schaffung eines Rechtes der Betroffenen auf selbst-
bestimmten Zugang zu passenden Ausgleichsangeboten erscheint damit
als (neues) Leitkonzept. Als notwendige Voraussetzungen hierfiir werden
neben einem addquaten rechtlichen Rahmen und einer angemessenen
finanziellen Ausstattung auch konsequente Schulung und Weiterbildung
aller relevanten Berufsgruppen sowie eine weitreichende Information der
Offentlichkeit {iber die restorativen Angebote und ihre potenziellen Vorzii-
ge benannt. Interessant ist auch das Bekenntnis der Ministerinnen und
Minister zu der Rolle des Europarates als die fiir die (Weiter-) Entwicklung
der Restorative Justice am besten geeignete européische Instanz.%!

Damit nicht genug. Das Dokument formuliert dariiber hinaus auch
einen Katalog neuer Aufgaben, die auf der Ebene des Europarats angegan-

57 Ein mégliches Vorbild kénnte insoweit die deutsche Variante des § 45 Abs.2 JGG
sein, dem zufolge die Erziehungsberechtigten verdachtiger Jugendlicher einen TOA
selbstandig, d.h. ohne staatsanwaltliche Mitwirkung oder gar Zustimmung, initiieren
konnen; im Erfolgsfall muss das Verfahren eingestellt werden.

58 Siehe hierzu den Ausblick, Pkt. 4.

59 Venice Declaration on the Role of Restorative Justice in Criminal Matters, on the
occasion of the Conference of the Ministers of Justice of the Council of Europe
“Crime and Criminal Justice - the role of restorative justice in Europe” (13 and
14 December 2021, Venice, Italy): https://rm.coe.int/venice-ministerial-declaration-
eng-4-12-2021/1680a4df79 [Sept. 2022].

60 Venice Declaration, Pkt. 15 (i).

61 Vgl. Venice Declaration, Pkt. 14: "[...] the Council of Europe is uniquely placed to
take the lead on further work in this area [...]" (Hervorh. v. Verf.).
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gen werden sollen.®? Zunichst soll eine umfassende Studie iiber die ver-
schiedenen Restorative-Justice-Modelle erarbeitet werden, wie sie derzeit in
den Mitgliedsstaaten praktiziert werden. Dabei sollen insbesondere auch
die Unterschiede herausgearbeitet werden. Basierend auf den Erkenntnis-
sen aus dieser Studie sollen dann "Council of Europe High-Level Principles
on Restorative Justice" erarbeitet werden, die als eine Art "Hohe Grunddtze”
moglichst verbindliche europiische Standards etablieren sollen. Dieses
Format ist beim Europarat bislang noch nicht in Gebrauch. Es hat fast
schon einen feierlichen Beiklang, der unwillkiirlich Assoziationen an be-
deutende menschenrechtliche Errungenschaften zu wecken vermag. Die
Wahl dieses neuen Begriffes sollte als Ausdruck des politischen Willens ge-
lesen werden, der Restorative Justice ein prinzipiell hoheres Gewicht als bis-
lang zukommen zu lassen und dafiir auch formal ein deutliches Zeichen zu
setzen. Bis es so weit ist, soll das European Committee on Crime Problems
(CDPC), sozusagen als stindiges Monitoring-Gremium, (weiterhin) regel-
maflig die Umsetzung der Empfehlung (2018)8%* und ihrer Begleitdoku-
mente in den Mitgliedsstaaten verfolgen.

3.2 Europdische Union

Hinter den hier nur summarisch beschriebenen Standards des Europarates
und dessen Pldnen fiir die weitere Entwicklung hinkt die Europdische
Union bislang deutlich hinterher. Restorative Justice war hier lange Zeit
nur rudimentér geregelt. Der entsprechende Rahmenschluss aus dem Jahr
2001 tber die Stellung des Opfers im Strafverfahren®* enthielt eine wenig
konkrete und noch weniger verbindliche Bestimmung, wonach die Mit-
gliedstaaten "Schlichtung in Strafsachen [...] im Falle von Straftaten, die sie
fiir eine derartige Mafinahme fiir geeignet halten", férdern sollten.%> Diese
Regelung - formal wie inhaltlich mehr Floskel denn echte Rechtsnorm
- wurde erst in der Opferrechtsrichtlinie 20126 durch konkretere Vor-

62 Venice Declaration, Pkt. 16.

63 Siehe oben Fn. 37.

64 Rahmenbeschluss 2001/220/]I vom 15.3.2001 iiber die Stellung des Opfers im Strafver-
fahren, ABI. L 82/1.

65 Art.10 des Rahmenbeschlusses 2001/220/]1.

66 Richtlinie 2012/29/EU vom 25.10.2012 iiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Un-
terstiitzung und den Schutz von Opfern von Straftaten, ABL L 315/57.
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schriften ersetzt.” Hierzu zdhlen neben einer expliziten Definition,® die
im Wesentlichen derjenigen der Europaratsempfehlungen entspricht, das
Recht auf méglichst frithzeitige Information iiber die jeweils verfiigbaren
restorativen Angebote®® sowie auf Zugang zu sicheren und fachgerechten
Ausgleichsangeboten.”®

Die Einbeziehung der Restorative Justice in die Opferrechtsrichtlinie er-
Klart sich formal mit den beschridnkten Rechtssetzungskompetenzen der
EU. Anders als der Europarat kénnte die Européische Union keine allge-
meinen Regelungen zur Restorative Justice erlassen, und schon gar nicht in
Form einer verbindlichen Richtlinie, weil es dafiir in den Vertrdgen keine
Rechtsgrundlage gibt. Die Beriicksichtigung im Rahmen der Opferrechtsre-
form von 2012 war daher der einzig mogliche Weg fiir eine EU-weite Regu-
lierung. Ein gewisser Bias ist dem Gesetzeswerk daher zwangslaufig inha-
rent, was dazu fithrt, dass Opferschutzgesichtspunkte im Fokus stehen. Ei-
nige wesentliche Grundprinzipien der Restorative Justice wurden insoweit
konsequent ausgeblendet. Allerdings ist es im Laufe der Anhdérungen und
Beratungen gelungen, den urspriinglichen Entwurf der EU-Kommission,”!
der sogar einen inhaltlichen Riickschritt gegeniiber der fritheren Rechtslage
bedeutet hitte, zu entschérfen und um einige wesentliche Aspekte zu ergdn-
zen; so konnte zumindest eine Angleichung an die Definition und einige
Elemente der Europaratsempfehlungen erreicht werden.

Die eigentliche Kernvorschrift zur Restorative Justice ist Artikel 12, der
verschiedene Schutzmafinahmen fiir teilnehmende Opfer vorsieht,”? die in
den nationalen Standards ohnehin schon seit Langerem geregelt sind, mit-
unter sogar ausfiihrlicher als in der Richtlinie.”> Zu diesen Schutzmafinah-
men gehoren die umfassende Information des Opfers,’* die Freiwilligkeit
und jederzeitige Widerruflichkeit der Teilnahme, die Verantwortungsiiber-
nahme der Téterseite, die Vertraulichkeit und die Beriicksichtigungsfahig-

67 Dinemark hat die Richtlinie als einziger Mitgliedsstaat nicht iibernommen; dort gilt
weiterhin der Rahmenbeschluss 2001/220/]1.

68 Vgl. Art. 2 Nr.1(d) der Richtlinie 2012/29/EU.

69 Vgl. Art. 4 Abs. 1 (j) der Richtlinie.

70 Vgl. Art. 12 der Richtlinie.

71 Siehe den Kommissionsentwurf vom 18.5.2011, KOM(211) 275 endgiiltig.

72 Art. 12 Abs 1 Satz 1 der Richtlinie.

73 Die deutschen TOA-Standards liegen inzwischen in der siebten Auflage 2017 vor;
abrufbar unter www.toa-servicebuero.de/service/bibliothek/toa-standards-7-aufl
[Sept. 2022].

74 Als notwendige Voraussetzung fiir einen sog. "informed consent".
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keit in einem moglichen Strafverfahren.” Problematisch ist dabei aus fach-
licher Sicht, dass der Téater oder die Téterin nach dem deutschen Richtlini-
entext den zugrundeliegenden Sachverhalt im Wesentlichen zugegeben ha-
ben muss.”® Bei dieser Formulierung, die einem Gestédndnis terminologisch
sehr nahekommt, handelt es sich freilich um einen weiteren argerlichen
Ubersetzungsfehler: Die englische Originalversion spricht richtigerweise
von "Einrdumen"”’. Unklar ist ferner die Bedeutung der Bestimmung, wo-
nach ein Tatausgleich nur durchgefithrt werden soll, wenn er im Interesse
des Opfers ist.”® Das steht, jedenfalls bei wortlichem Verstindnis, in ekla-
tantem Widerspruch zu einem wesentlichen Grundpfeiler der Restorative
Justice, ndmlich der Un- bzw. Allparteilichkeit des Verfahrens.

Dariiber hinaus sieht der Text — sozusagen als Grundregel zum Tataus-
gleich - vor, dass die Mitgliedsstaaten sicherzustellen haben,

[...] dass die Opfer, die sich fiir eine Teilnahme entscheiden, Zugang zu
sicheren und fachgerechten Wiedergutmachungsdiensten haben.”

Ist diese Bestimmung nun ein echter Anspruch, zumindest fiir die Opfer?
Die Meinungen dazu sind gespalten. Eindeutig wire die Verwendung
des Begriffes "Recht auf Zugang" gewesen, wie in der Venedig-Deklarati-
on des Europarates. Der Begriff wurde im Zuge der Beratungen in den
europaischen Gremien jedoch gestrichen. In ihren Umsetzungsempfehlun-
gen der EU- Kommission® wird die Frage schlicht iibergangen. Stattdes-
sen erklart das Dokument lapidar, dass sich aus Artikel 12 keine Pflicht
der Mitgliedsstaaten zur Einfihrung bzw. Anerkennung von Tat- bzw.
Téter-Opfer-Ausgleich oder anderer Konfliktregelungsformen ergebe. Bei
einer Zusammenschau der Kernvorschriften der Richtlinie zur Restorative
Justice — beginnend mit der Informationspflicht @iber die verfligbaren Aus-
gleichsangebote, der darauf basierenden Entscheidungshoheit des Opfers

75 Art.12 Abs. 1 (a) bis (e) der Richtlinie.

76 Art.12 Abs. 1 (c) der Richtlinie.

77 "Acknowledged" - also gerade nicht "confessed"; da alle Ubersetzungen in die Na-
tionalsprachen amtlichen Charakter haben, ldsst sich diese sprachliche Diskrepanz
nicht einfach auflésen.

78 Art.12 Abs. 1 (a) der Richtlinie. Kritisch hierzu auch Bock 2013, S. 207 f.

79 Art.12 Abs.1 Satz2 der Richtlinie. Hier hat die wenig hilfreiche Ubersetzung durch
den EU-Ubersetzungsdienst ihren Ursprung; vgl. dazu oben Fn. 13.

80 DG Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of
Directive 2012/29/EU, Ref. Ares(2013)3763804 vom 19.12.2013, S. 32 f; https://e-justice
.europa.eu/fileDownload.do?id=05758a3a-9e2e-49a5-a7ec-3737¢c3ad6876 [Sept. 2022].
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Die Entwicklung der Restorative Justice aus der internationalen Perspektive

iber eine Teilnahme und der Zugangsmoglichkeit zu einem sicheren und
fachgerecht durchgefiihrten Ausgleich, ldge eine entsprechende Auslegung
eigentlich nahe. Warum sollten Opfer einen verbrieften Anspruch auf In-
formationen zu verfiigbaren Ausgleichsangeboten haben, wenn sie diesen
Service dann nicht auch sollten in Anspruch nehmen diirfen? Die Richtli-
nie selbst benennt in Artikel 4 diesen unmittelbaren Zusammenhang der
Informationspflicht als Grundvoraussetzung fiir die Wahrnehmung der
Rechte im Ubrigen ganz explizit.8! Die Option des - selbstbestimmten -
Zuganges ist die entscheidende Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme
einer Dienstleistung. Das miisste eigentlich ebenso fiir die bestehenden
Angebote der Restorative Justice gelten.8? Gleichwohl verneinen nambhafte
Stimmen einen aus der Richtlinie herleitbaren individuellen Anspruch.?
Insgesamt tragen die Vorschriften der EU-Richtlinie erkennbaren Kom-
promisscharakter zwischen Restorative-Justice-Befiirwortern und politi-
schen Hardlinern in den Gesetzgebungsgremien der Union. Es gab schlicht
keinen Konsens, sodass die Reichweite und Ausgestaltung restorativer An-
gebote letzten Endes der politischen Opportunitit der Mitgliedsstaaten
tiberlassen bleibt. Obwohl die Umsetzungsempfehlungen explizit auf die
Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung auf den universellen
Nutzen der Restorative Justice gerade auch fir Opfer von Straftaten® hin-
weisen, wird deren Einfithrung gleichwohl nur fiir minderschwere und Ba-
gatellstraftaten empfohlen — und auch dies nur mit sehr zuriickhaltenden
Worten.® Bei Lichte betrachtet hat die Richtlinie vor allem Anwendungs-
schranken errichtet. Da verwundert es kaum, dass die Umsetzung der rele-
vanten Vorgaben in den EU-Mitgliedsstaaten bislang unzureichend ist.8¢
Das Fazit fillt daher recht erniichternd aus. Die Vorgaben der Richtlinie
erscheinen insgesamt zdgerlich, zum Teil auch in sich widerspriichlich,
und bleiben weit hinter dem deutlich progressiveren Konzept des Europa-
rates zuriick. Die Regelungen zeugen eher von latenter Skepsis denn von
fundierter Expertise. Gema Varona hat dies einmal zutreffend auf den

81 Vgl. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie.

82 Ausfihrlicher hierzu Laxminarayan 2014.

83 In diesem Sinne z.B. Lauwaert 2013.

84 Siehe oben Fn. 50 u. 51.

85 Guidance Document, aaO. (Fn. 80), S.33: "Member states are invited to consider"
(sic!).

86 Siche auch den Evaluationsbericht des European Parliamentary Research Service,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)61102
2_EN.pdf [Sept. 2022].

115

https://dol.c - [Ea—



http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748934240-107
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf

	3.1 Europarat
	3.2 Europäische Union

